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1. Gebietscharakteristik 

Das FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ (EU-Nr. DE 3345-301, Landes-Nr. 413) ist ein 722 ha 

großes Niedermoorgebiet westlich von Hennigsdorf in Brandenburg mit Beständen artenreicher Wiesen, 

die ein bemerkenswertes Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten aufweisen. Der größte Teil des FFH-

Gebietes liegt im Landkreis Oberhavel, ein Teilbereich im Landkreis Havelland (siehe Abb. 1). Die 

nordwestliche Gebietsgrenze verläuft entlang der Bahntrasse der Strecke Wittenberge–Berlin-Spandau, 

die südliche Grenze entlang des Havelkanals. 

Der Muhrgraben durchfließt das Gebiet von Nord nach Süd auf einer Länge von 4,9 km, quert durch eine 

Dükerkonstruktion den Havelkanal an der südlichen Grenze des FFH-Gebiets und wird außerhalb des 

FFH-Gebiets bei Schönwalde in den Niederneuendorfer Kanal geleitet.  

Großflächig zusammenhängende Grünlandflächen aus Feucht- und Frischwiesen, sowie 

Grünlandbrachen und Staudenfluren kennzeichnen das Gebiet und machen etwa 55 % der Gesamtfläche 

aus. Hervorzuheben sind die kalkreichen Pfeifengraswiesen mit einer Gesamtgröße von etwa 13,8 ha, 

die eine Vielzahl stark gefährdeter oder vom Aussterben bedrohter Arten aufweisen. Zwei nördlich 

gelegene Pfeifengraswiesen sind als Flächennaturdenkmale ausgewiesen. Des Weiteren finden sich 

artenreiche magere Flachland-Mähwiesen sowie ein Trockenrasen. 

Die Waldflächen, etwa 42 % der Gesamtfläche, finden sich vor allem im östlichen Teil des FFH-Gebietes 

in der Hennigsdorfer Heide und teilweise in der Neuendorfer Heide. Die Waldflächen werden 

überwiegend von bodensauren Eichenwäldern und Eichen-Hainbuchenwäldern geprägt. Angrenzend an 

die Grünlandflächen kommen auch kleinere Bereiche mit Erlen-Eschenwäldern vor. Im Nordwesten des 

FFH-Gebietes befindet sich ein 2 ha großer Auwald. 

 

 
Abb. 1: Lage FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ 
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2. Ziele und Maßnahmen für Lebensraumtypen des Anhangs I 

FFH-RL 

Folgende Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie kommen im FFH-Gebiet „Muhrgraben mit 

Teufelsbruch“ vor (Tab. 1): 

 LRT 6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen 

 LRT 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden 

(Molinion caeruleae)  

 LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

 LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 LRT 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald 

(Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] 

 LRT 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur  

Tab. 1: Übersicht der Lebensraumtypen im FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ 

Code Bezeichnung des LRT Angaben SDB  

(Stand: 10.2006) 

Ergebnis der 

Kartierung/Auswertung 

LRT-

Fläche 

2018 

aktueller 

EHG 

maßgebl.  

LRT 

ha %
1
 EHG ha An-

zahl 

6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen 1 0,14 B 1,5 1 C x 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem 

Boden, torfigen und tonig-

schluffigen Böden (Molinion 

caeruleae) 

42 6,1 B 13,8 6 B x 

6430 Feuchte Hochstaudensäume der 

planaren bis alpinen Höhenstufe 

inkl. Waldsäume 

7 1,01 B 1,8 1 C x 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

4 0,58 B 74 8 B x 

9160 Subatlantischer oder 

mitteleuropäischer Stieleichenwald 

oder Hain-buchenwald (Carpinion) 

[Stellario-Carpinetum] 

145 20,9 C 109 14 C x 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf 

Sandebenen mit Quercus robur 

- - - 87,7 10 C x 

91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa u. 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

- - - 4,1 3 C  

 Summe: 199 28,67  292 43   

1
  Prozentangaben beziehen sich auf die Flächengröße von 693,8 ha vor der Gebietserweiterung im Zuge der Festsetzung der 

22. ErhZV 

* prioritäre Lebensraumtypen 
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Maßnahmen zur Besucherlenkung 

Da das FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ durch Erholungssuchende stark frequentiert ist, ist 

auch eine gezielte Lenkung der Besucherströme vorrangiges Ziel, um die sensiblen Bereiche zu schützen 

und auch gezielte Pflegemaßnahmen zu gewährleisten. Die Realisierung des Bebauungsplans „Wohnen 

und Mischnutzung Erlenbruch“ auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes wird zu einem weiter 

erhöhten Besucherverkehr mit steigendem Naherholungsdruck führen. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind dringend Maßnahmen erforderlich, die den Schutz der wertvollen 

Flächen gewährleisten und eine Beeinträchtigung der Wiesen- und Weidenutzung minimieren. Daher 

werden Maßnahmen zur Besucherlenkung vorgeschlagen, um die sensiblen Bereiche insbesondere 

westlich des Muhrgrabens zu schützen. Diese Maßnahmen sollen weiterhin das Durchqueren des 

Gebietes für Freizeitnutzer wie Spaziergänger, Radfahrer und Reiter ermöglichen und auch eine 

Anbindung an die verschiedenen Ortschaften bzw. Freizeit-/Erholungsgebiete gewährleisten. Die 

einzelnen Maßnahmen könne Tab. 2 entnommen werden. 

Tab. 2: Maßnahmen zur Besucherlenkung zum Schutz sensibler Bereiche 

Code Maßnahme ha/km Anzahl der 
Flächen 

E31 Aufstellen von Informationstafeln - 3 

E34 Ausweisung als Wanderweg ca. 3,3 km 1 

E41 Anlage eines Wanderweges inkl. Anlage einer Brücke 
über den Muhrgraben 

ca. 3,3 km 1 

E52 Absperrung durch Hindernisse* (Anlage eines festen 
Zaunes zur Abgrenzung sensibler Bereiche) 

115,0 
(ca. 5,3 km) 

1 

E96 Kennzeichnung sensibler Bereiche (Auszäunung) 115,0 1 

S1 Rückbau einer baulichen Anlage: Rückbau der 
vorhandenen, baufälligen Brücke über den Muhrgraben 

- 1 

Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts 

Der Wasserhaushalt im FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ ist aufgrund sinkender Grund-

wasserstände nachhaltig gestört. Insbesondere die Pfeifengraswiesen (LRT 6410) brauchen hohe 

Grundwasserstände, die Flächen sind insgesamt aber oft zu trocken. Die Verhältnisse auf den Flächen 

schwanken stark, nach Starkregenereignissen stehen Flächen zum Teil zu lange unter Wasser.  

Auf Basis der vorhandenen Daten können keine gezielten Maßnahmen formuliert werden. Es wird daher 

als Maßnahme die Erstellung eines hydrologischen Gutachtens (Maßnahme M1) festgelegt. Dabei sind 

auch die alten, in den Gräben vorhandene Wehre zu untersuchen und zu berücksichtigen, um 

festzustellen, ob diese, ggf. nach Instandsetzung, für eine Verbesserung der Wasserhaltung im Gebiet 

unterstützend eingesetzt werden können. Langfristig ist zu gewährleisten, dass in niederschlagsarmen 

Perioden Wasser in den Flächen gehalten, in niederschlagsstarken Perioden aber auch aus diesen 

abgeführt werden kann. 

Tab. 3: Maßnahme zur Verbesserung des Wasserhaushalts 

Code Maßnahme ha Anzahl der 
Flächen 

M1* Erstellung von Gutachten/Konzepten: 
Erstellung eines hydrologischen Gutachtens 

- - 

* Maßnahme insbesondere für Verbesserung LRT 6410 
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2.1. LRT 6120* – Trockene, kalkreiche Sandrasen 

Es wurde eine Fläche des LRT 6120* erfasst, die einen mittel bis schlechten Erhaltungsgrad aufweist. 

Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für den LRT 6120* 

Trockene, kalkreiche Sandrasen sind pflegeabhängige Lebensraumtypen. Für deren Erhalt bzw. 

Wiederherstellung ist eine extensive Pflege der Flächen durch Mahd oder Beweidung erforderlich.  

Der LRT 6120* (Fläche Nr. 358, ID NF17012-3345NW0358) wird seit 2017 im nördlichen Bereich einmal 

jährlich gemäht. Im südlichen und westlichen Bereich ist die Fläche stark verbracht, hier dominieren 

Landreitgras, Glatthafer und ruderale Stauden. Zur Erlangung eines guten Erhaltungsgrades 

(Bewertung B) ist es notwendig, auch den verbrachten Bereich regelmäßig zu mähen. Alternativ ist auch 

eine Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen möglich. 

Um ein Aussamen zu ermöglichen, ist die Mahd nach Beginn der Blütezeit (ab Juli) durchzuführen. Das 

Mähgut ist nach einer kurzen Liegezeit von der Fläche abzutransportieren. Die Mahd sollte von innen 

nach außen bzw. von einer Seite her erfolgen, um Vögeln und Kleinsäugern eine Flucht zu ermöglichen. 

Eine Düngung ist zu unterlassen. 

Tab. 4: Erhaltungsmaßnahmen für den LRT 6120* im FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ 

Code Maßnahme ha Anzahl der 
Flächen 

O114 Mahd (einschürig, nach Beginn der Blütezeit (ab Juli)) 1,6 1 

O118 Beräumung des Mähgutes 1,6 1 

O71 Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen (alternativ) 1,6 1 

O41 Keine Düngung 1,6 1 

Summe 1,6 1 

 

Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen für den LRT 6120* 

Es sind keine Entwicklungsmaßnahmen für den LRT 6120* vorgesehen. 

2.2. LRT 6410 – Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-

schluffigen Böden (Molinion caeruleae) 

Der LRT 6410 ist im FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ als Biotoptyp „Feuchtwiese kalkreicher 

Standorte (Pfeifengraswiese)“ auf sechs Flächen erfasst, die einen guten Erhaltungsgrad aufweisen. 

Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für den LRT 6410 

Bei Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) 

handelt es sich um pflegeabhängige Lebensraumtypen. Für deren Erhalt bzw. Wiederherstellung ist eine 

extensive Pflege der Flächen, vorzugsweise durch eine späte Mahd im Spätsommer/Frühherbst, nötig.  

Für alle Flächen des LRT 6410 ist eine jährliche, ein- bis zweischürige Mahd erforderlich. Es ist bei der 

Mahd darauf zu achten, die ansässige Fauna durch die Pflegemaßnahmen möglichst wenig zu 

schädigen. Daher sollte eine Schnitthöhe von mindestens 10 cm eingehalten werden. Die Mahd sollte 

von innen nach außen bzw. von einer Seite her erfolgen, um Vögeln und Kleinsäugern eine Flucht zu 

ermöglichen. Das Mähgut ist nach einer kurzen Liegezeit von den Flächen abzutransportieren. Von einer 

Düngung ist weiterhin abzusehen.  
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Generell ist zu beachten, dass auf den Wiesen (Flächen Nr. 79, 136, 157), auf denen der Sumpf-

Löwenzahn vorkommt, ein früher Schnitt erst nach dessen Fruchtreife (zwischen Mitte Mai bis Mitte Juni) 

erfolgen darf. 

Pfeifengraswiesen sind als Biotope feuchter Standorte abhängig von hohen Grundwasserständen. Für 

den langfristigen Erhalt und die Entwicklung ist eine ausreichende Wasserversorgung erforderlich. Um 

gezielt Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushaltes formulieren zu können, sind genauere 

hydrologische Kenntnisse des Gebietes notwendig. Es wird daher die Erstellung eines hydrologischen 

Gutachtens empfohlen, damit auf dieser Grundlage gezielt ein Konzept zur Verbesserung des 

Wasserhaushalts im Gebiet erarbeitet werden kann. 

Tab. 5: Erhaltungsmaßnahmen für den LRT 6410 im FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ 

Code Maßnahme ha Anzahl der 
Flächen 

O114 Mahd (einschürig, Ende September) 2,3 3 

O114 Mahd (im auszuhagernden Bereich zweischürig, Mai/Juni 
und September, nach erfolgreicher Aushagerung 
Übergang zu einschürig, Mitte/Ende September) 

11,5 3 

O118 Beräumung des Mähgutes 13,8 6 

O41 Keine Düngung 13,8 6 

Summe 13,8 6 

 

Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen für den LRT 6410 

Drei Flächen westlich des Muhrgrabens wurden als Entwicklungsflächen zum LRT 6410 bewertet 

(Flächen Nr. 152, 156, 355 bzw. ID NF17012-3344SO0156, NF17012-3344SO0355, NF17012-

3344SO0152). Alle drei Flächen sind stark durch Verbrachung mit Landreitgras beeinträchtigt. Die 

Flächen werden zwar aktuell mit Schafen beweidet, aber da die Bestände des Landreitgrases bereits 

eine bestimmte Wuchshöhe und ein bestimmtes Alter erreicht haben, werden sie von den Schafen 

gemieden. Um der starken Verbrachung entgegenzuwirken, sind die Flächen zunächst durch eine 

zweischürige Mahd zu pflegen. Die erste Mahd ist früh (Mai/Juni) anzusetzen. Eine Nachbeweidung mit 

Schafen kann zusätzlich erfolgen. Nach Zurückdrängen des Landreitgrases ist langfristig wahrscheinlich 

eine einschürige Mahd und Beweidung ausreichend.  

Auch hier ist zu beachten, dass auf Flächen mit Vorkommen des Sumpf-Löwenzahnes die erste Mahd 

erst nach dessen Fruchtreife, also zwischen Mitte Mai bis Mitte Juni, erfolgen darf. Ein Vorkommen des 

Sumpf-Löwenzahnes ist für die Fläche Nr. 152 bekannt. 

 

Tab. 6: Entwicklungsmaßnahmen zum LRT 6410 im FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ 

Code Maßnahme ha Anzahl der 
Flächen 

O114 Mahd (ein- bis zweischürig,) 13,01 3 

O71 Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen  13,01 3 

O41 Keine Düngung 13,01 3 

Summe 13,01 3 
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2.3. LRT 6430 – Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis 

alpinen Stufe 

Nach den Kartierungen 2017 und 2018 konnte nur noch eine Fläche von 9 ha als LRT 6430 

aufgenommen werden. Der Erhaltungsgrad wurde als mittel bis schlecht bewertet. 

Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für den LRT 6430 

Die Fläche des LRT 6430 (Flächen Nr. 27 bzw. ID NF17012-3345SW0027) ist durch zunehmende 

Trockenheit und fortschreitende Ruderalisierung beeinträchtigt. Ziel der Maßnahmen ist daher die 

Zurückdrängung von Konkurrenzarten und eine Verhinderung einer Verbuschung. Durch eine Mahd in 

mehrjährigen Abstand (alle zwei bis drei Jahre) kann der Verbrachung und Verbuschung entgegengewirkt 

werden. Das Mahdgut ist erst nach einer ein- bis zweitägigen Liegedauer abzutransportieren. Dies und 

die Belassung von einem Drittel der Fläche (abschnittsweise bzw. wechselseitige Mahd) bietet der Fauna 

genügend Rückzugsmöglichkeiten.  

Tab. 7: Erhaltungsmaßnahmen für den LRT 6430 im FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ 

Code Maßnahme ha Anzahl der 
Flächen 

O114 Mahd (mit mehrjährigem Abstand, etwa alle 2 bis 3 
Jahre) 

1,85 1 

O118 Beräumung des Mähgutes/ kein Mulchen 1,85 1 

O41 Keine Düngung 1,85 1 

Summe 1,85 1 

 

Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen für den LRT 6430 

Es sind keine Entwicklungsmaßnahmen für den LRT 6430 vorgesehen. 

2.4. LRT 6510 – Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

Der LRT 6510 wurde bei den Kartierungen auf acht Flächen mit insgesamt 74 ha erfasst. Der Erhaltungs-

grad ist überwiegend gut, auf einigen Flächen mittel bis schlecht. Insgesamt wird der Erhaltungsgrad im 

FFH-Gebiet mit gut bewertet. 

Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für den LRT 6510 

Magere Flachland-Mähwiesen sind stark pflegeabhängig und können auf Dauer nur durch regelmäßige 

Mahd erhalten werden. 

Im Maßnahmenkonzept ausgewählter LRT des BFN (2016b) wird eine ein- bis dreischürige Mahd je nach 

Produktivität des Standorts genannt. Empfohlen wird für einen mäßig nährstoffreichen Standort eine 

zweischürige Mahd: Die erste Mahd zwischen Juni und Oktober, die zweite frühestens nach 40 Tagen, 

besser nach acht Wochen. Um niederwüchsige konkurrenzschwache Kräuter zu fördern, empfiehlt sich 

eine frühe Mahd bis Ende Mai. Alternativ ist eine Zweitnutzung mit einer kurzzeitigen, möglichst 

intensiven Beweidung mit Rindern oder Schafen möglich (0,3–2 GVE/ha und Jahr) sowie eine Winter- 

oder Frühjahrsbeweidung. 

Mähwiesen können bedeutende Lebensräume für Wiesenbrüter und gefährdete Insektenarten darstellen. 

Im Rahmen der Kartierungen 2017 und 2018 konnten keine Brutvorkommen im Wiesenkomplex östlich 
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des Muhrgrabens beobachtet werden. Zum Schutz der Fauna sollten die Wiesen von innen nach außen 

oder von einer Seite zur anderen gemäht werden. Großflächige Flächenkomplexe sollten zeitlich 

gestaffelt in Mosaiken/Abschnitten gemäht werden, um den Tieren ein kontinuierliches Nahrungsangebot 

zu erhalten. Ebenso können abwechselnd im mehrjährigen Abstand gemähte Brachestreifen als 

Refugialräume dienen. Bei Auftreten von Brutvögeln wäre die Nutzung auf das Brutvorkommen 

abzustimmen, dies wäre z.B. die Herausnahme der Flächen aus der Nutzung oder eine späte Mahd.  

Tab. 8: Erhaltungsmaßnahmen für den LRT 6510“ im FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ 

Code Maßnahme ha Anzahl der 
Flächen 

O114 Mahd (ein bis zweischürig) 74,31 8 

O118 Beräumung des Mähgutes 74,31 8 

O136 Keine Düngung mit Ausnahme der Phosphat-Kali-
Magnesium Erhaltungsdüngung 

74,31 8 

Summe  8 

 

Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen für den LRT 6510 

Um die Entwicklungsflächen zu mageren Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) zu entwickeln, ist eine 

extensive, jährliche Nutzung durch Mahd zu gewährleisten. Das Mähgut ist nach einer Liegezeit 

abzutransportieren. Eine Düngung sollte nur entzugsorientiert mit Phosphat und Kalium erfolgen. 

Tab. 9  Entwicklungsmaßnahmen zum LRT 6510 im FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ 

Code Maßnahme ha Anzahl der 
Flächen 

O114 Mahd (ein- bis zweischürig) 61,21 4 

O118 Beräumung des Mähgutes 61,21 4 

O136 Keine Düngung mit Ausnahme der Phosphat-Kali-
Magnesium Erhaltungsdüngung 

61,21 4 

O100 Nachbeweidung 34,77 2 

Summe 61,21 4 

 

2.5. LRT 9160 – Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder 

Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] 

Die als LRT 9160 ausgewiesenen Eichen-Hainbuchenwälder befinden sich aktuell in einem mittleren bis 

schlechten Erhaltungszustand. Bedingt ist dies durch die starke forstliche Prägung und damit 

einhergehend den geringen Anteil an Totholz sowie die Ausbreitung der Späten Traubenkirsche in Unter- 

und Zwischenstand. 

Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für den LRT 9160 

Ziel der Maßnahmen ist es, den Lebensraumtyp in einen guten Erhaltungszustand zu überführen. 

Generell gilt es, die lebensraumtypischen Baumarten zu fördern. Totholz und Biotop- und Altbäume sind 

im Bestand zu belassen, um die Habitatstruktur zu verbessern.  
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Die Eichen-Verjüngung bzw. Eichen im Zwischenstand sind unterpräsentiert oder nicht vorhanden. 

Gründe sind die hohe Verbissrate durch Rehwild und flächiger Unter- und Zwischenstand aus Später 

Traubenkirsche. Es sind daher gezielte Maßnahmen zur Förderung der Verjüngung zu ergreifen.  

Dies erfordert aber auch, den Anteil an Später Traubenkirsche zu reduzieren und ihre weitere 

Ausbreitung zu verhindern. Zum einen können diese aus dem Bestand entnommen werden, zum anderen 

ist die Verjüngung der Traubenkirsche durch Ausdunkelung zu verringern. Ein Verzicht auf forstliche 

Eingriffe, insbesondere Auflichtung im Oberstand, ist hierfür notwendig.  

Möglichkeiten zur Förderung der Verjüngung sind der Voranbau mit lebensraumtypischen Baumarten und 

die Anlage von Weisergattern. Für einen Voranbau werden vier Flächen des LRT 9160 (Flächen Nr. 105, 

361, 362 und 363) vorgeschlagen. Die Anpflanzung sollte vor allem mit der lichtbedürftigen Stieleiche 

erfolgen, da diese sich in den Beständen nicht von selbst verjüngt. Aber auch Hainbuche und Flatterulme 

als weitere Hauptbaumarten sind zu berücksichtigen, die Begleitarten wie Linde und Berg-Ahorn können 

beigemischt werden. Auf Grund des Problems des Eschensterbens, wird von der Pflanzung von Esche 

abgeraten. Es ist sinnvoll bei der Wahl des Pflanzgutes auf Heister zurückzugreifen, um den Pflanzen 

gegenüber der Späten Traubenkirsche einen Wuchsvorsprung zu schaffen. Zudem ist die Gefahr 

geringer bei den mindestens jährlichen Pflegemaßnahmen übersehen zu werden. Die Voranbauflächen 

sind einzuzäunen und zur Entwicklung ist die Durchführung von Kulturpflegemaßnahmen über mehrere 

Jahre zu gewährleisten. 

Um Flächen vor Verbiss zu schützen, ist es auch sinnvoll Flächen durch Zäunung (Anlage von 

Weisergattern) zu sichern. In diesen Flächen ist dann die Verjüngung der lebensraumtypischen 

Baumarten zu fördern. Gerade Hainbuche und Flatterulme, aber auch Erle und Birke werden sich bei 

Sicherung der Flächen durch Zäunung über Naturverjüngung einstellen. Erfahrungen zeigen, dass eine 

Bodenverwundung durch flaches Pflügen für die Naturverjüngung förderlich sein kann (mdl. Mitteilung 

LfB, 2019). Daher sollte diese Maßnahme als Möglichkeit in Betracht gezogen werden. 

Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen für den LRT 9160 

Es sind keine Entwicklungsmaßnahmen für den LRT 9160 vorgesehen. 

Tab. 10: Erhaltungsmaßnahmen für den LRT 9160 im FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ 

Code Maßnahme ha Anzahl der 
Flächen 

F118 Erhaltung und Entwicklung der lebensraumtypischen 
Baumartenzusammensetzung und der charakteristischen 
Deckungsanteile 

109,7 14 

F102 Belassen und Mehrung von stehendem und liegendem 
Totholz 
(LRT spezifische Menge = 21-40 m

3
/ha liegendes oder 

stehendes Totholz, Durchmesser mind. 35 cm für Eiche, 
mind. 25 cm für alle weiteren Baumarten) 

109,9 14 

F99 Belassen und Förderung von Biotop- und Altbäumen (LRT 
spezifische Menge = 5-7 Stück/ha) 

109,7 14 

F31 Entnahme gesellschaftsfremder Baumarten  
(Prunus serotina) 

109,9 14 

F16  Voranbau mit standortheimischen Baumarten (v.a. Eiche) 
auf etwa 10 ha von 27 ha 

27 4 

F69 Anlage von Weisergattern 
auf etwa 10 ha von 27 ha (Voranbauflächen) 

27 4 
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2.6. LRT 9190 – Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit  

Quercus robur 

Die als LRT 9190 ausgewiesenen bodensauren Eichenwälder befinden sich aktuell in einem mittleren bis 

schlechten Erhaltungszustand. Bedingt ist dies durch die starke forstliche Prägung und damit 

einhergehend den geringen Anteil an Totholz sowie die Ausbreitung der Späten Traubenkirsche in Unter- 

und Zwischenstand. 

Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für den LRT 9190 

Ziel der Maßnahmen ist es, den Lebensraumtyp in einen guten Erhaltungszustand zu überführen. 

Generell gilt es, die lebensraumtypischen Baumarten zu fördern. Totholz und Biotop- und Altbäume sind 

im Bestand zu belassen, um die Habitatstruktur zu verbessern.  

Auch beim LRT 9190 sind Eichen-Verjüngung bzw. Eichen im Zwischenstand unterpräsentiert oder nicht 

vorhanden. In fast allen Beständen tritt die Späte Traubenkirsche massiv im Unter- und Zwischenstand 

auf. Es sind daher gezielte Maßnahmen zur Förderung der Verjüngung zu ergreifen.  

Der Anteil an Später Traubenkirsche ist zu reduzieren und ihre weitere Ausbreitung zu verhindern. Zum 

einen können diese aus dem Bestand entnommen werden, zum anderen ist die Verjüngung der 

Traubenkirsche durch Ausdunkelung zu verringern. Ein Verzicht auf forstliche Eingriffe, insbesondere 

Auflichtung im Oberstand, ist hierfür notwendig.  

Zur Förderung der Verjüngung werden auch für den LRT 9190 der Voranbau mit lebensraumtypischen 

Baumarten und die Anlage von Weísergattern geplant.  

Von den zehn Flächen des LRT 9190 wird der Voranbau auf sieben Flächen vorgeschlagen. Die Flächen 

129 und 305 mit ihrem stark aufgelichteten Oberstand eignen sich für größere Maßnahmen bis zu 10 ha. 

Auf den Flächen 56, 85, 104, 166 und 168 ist der Voranbau in lichten Bereichen, bis etwa Horstgröße, zu 

planen. Die Anpflanzung sollte vor allem mit der lichtbedürftigen Eiche erfolgen, da diese sich in den 

Beständen nicht von selbst verjüngt. Aber auch Begleitarten wie Erle, Birke und Eberesche können 

beigemischt werden. Als Pflanzgut ist auf Heister zurückzugreifen, um den Pflanzen gegenüber der 

Späten Traubenkirsche einen Wuchsvorsprung zu schaffen. Die Voranbauflächen sind durch Zäunung zu 

sichern. Kulturpflegemaßnahmen haben über mehrere Jahre zu erfolgen. 

Um Flächen vor Verbiss zu schützen wird auch für den LRT 9190 – wie beim LRT 9160 – eine Zäunung 

(Anlage von Weisergattern) vorgeschlagen. 

Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen für den LRT 9190 

Es wurden vier Entwicklungsflächen zum LRT 9190 ausgewiesen. Auch hier sind die forstlichen Eingriffe 

auf ein zur Verkehrssicherung notwendiges Maß zu reduzieren. Insbesondere sind Totholz und 

Habitatbäume im Bestand zu belassen. Zur Verbesserung der lebensraumtypischen Artenzusammen-

setzung können Späte Traubenkirschen entnommen werden. Auflichtung im Oberstand ist zu vermeiden. 
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Tab. 11: Erhaltungsmaßnahmen für den LRT 9190 im FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ 

Code Maßnahme ha Anzahl der 
Flächen 

F118 Erhaltung und Entwicklung der lebensraumtypischen 
Baumartenzusammensetzung und der charakteristischen 
Deckungsanteile 

87,7 10 

F102 Belassen und Mehrung von stehendem und liegendem 
Totholz 
(LRT spezifische Menge = 21-40 m

3
/ha liegendes oder 

stehendes Totholz, Durchmesser mind. 35 cm für Eiche, 
mind. 25 cm für alle weiteren Baumarten) 

87,7 10 

F99 Belassen und Förderung von Biotop- und Altbäumen 
(LRT spezifische Menge = 5-7 Stück/ha) 

87,7 10 

F31 Entnahme gesellschaftsfremder Baumarten  
(Prunus serotina) 

87,7 10 

F16  Voranbau mit standortheimischen Baumarten (v.a. Eiche) 
auf etwa 24 ha von 67,4 ha 

67,4 7 

F69 Anlage von Weisergattern 
auf etwa 24 ha von 67,4 ha (Voranbauflächen) 

67,4 7 

Summe 87,7  

 

Tab. 12: Entwicklungsmaßnahmen zum LRT 9190 im FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ 

Code Maßnahme ha Anzahl der 
Flächen 

F118 Erhaltung und Entwicklung der lebensraumtypischen 
Baumartenzusammensetzung und der charakteristischen 
Deckungsanteile 

8 4 

F102 Belassen und Mehrung von stehendem und liegendem 
Totholz 

8 4 

F31 Entnahme gesellschaftsfremder Baumarten 8 4 

Summe 8  
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2.7. LRT 91E0* – Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Die als LRT 91E0* ausgewiesenen Auwälder befinden sich aktuell in einem mittleren bis schlechten 

Erhaltungszustand. Die Flächen sind beeinträchtigt durch starke forstliche Eingriffe, Entwässerung und 

Eschensterben. Randlich dringt die Späte Traubenkirsche ein.  

Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für den LRT 91E0* 

Da der LRT 91E0* kein maßgeblicher Lebensraumtyp ist, werden keine Erhaltungsmaßnahmen 

formuliert. 

Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen für den LRT 91E0* 

Ziel ist es, den Lebensraumtyp in einen guten Erhaltungszustand zu überführen, dazu sind die 

lebensraumtypischen Baumarten zu fördern. Totholz und Biotopbäume sind im Bestand zu belassen, um 

die Habitatstruktur zu verbessern. Eine weitere Ausbreitung der Späten Traubenkirsche gilt es einzu-

dämmen. Forstliche Eingriffe sind auf die notwendige Verkehrssicherung zu beschränken. 

Tab. 13: Entwicklungsmaßnahmen für den LRT 91E0* im FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ 

Code Maßnahme ha Anzahl der 
Flächen 

F118 Erhaltung und Entwicklung der lebensraumtypischen 
Baumartenzusammensetzung und der charakteristischen 
Deckungsanteile 

4,1 3 

F102 Belassen und Mehrung von stehendem und liegendem 
Totholz 

4,1 3 

F31 Entnahme gesellschaftsfremder Baumarten  
(Prunus serotina) 

4,1 3 

Summe 4,1 3 

 

Es sind zwei Entwicklungsflächen zum LRT 91E0* ausgewiesen. Auch hier sind die forstlichen Eingriffe 

auf ein zur Verkehrssicherung notwendiges Maß zu reduzieren. Insbesondere sind Totholz und 

Habitatbäume im Bestand zu belassen. Die Ausbreitung standortfremder Baumarten ist durch geeignete 

Maßnahmen aufzuhalten. 

Tab. 14: Entwicklungsmaßnahmen zum LRT 91E0* im FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ 

Code Maßnahme ha Anzahl der 
Flächen 

F118 Erhaltung und Entwicklung der lebensraumtypischen 
Baumartenzusammensetzung und der charakteristischen 
Deckungsanteile 

3,6 2 

Summe 3,6  
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3. Ziele und Maßnahmen für Arten des Anhangs II FFH-RL 

3.1. Biber (Castor fiber) 

Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für die Art Biber (Castor fiber) 

Der Erhaltungsgrad der Habitate des Bibers im FFH-Gebiet hat sich im Vergleich zum Referenzzeitpunkt 

zum Teil erheblich verbessert. Spezielle Erhaltungsmaßnahmen für den Biber sind nicht erforderlich. Ein 

angepasstes Pflegeregime bzw. eine angepasste Gewässerunterhaltung sind zum Erhalt der Habitate 

des Bibers ist wichtig. Insbesondere die Böschungsmahd hat unter Berücksichtigung von Artenschutz-

aspekten zu erfolgen, d.h. die Mahd ist abschnittsweise bzw. einseitig durchzuführen. Alle Vorflutgräben 

im Gebiet unterliegen aus wasserwirtschaftlichen Gründen einer jährlichen Gewässerunterhaltung 

(September bis Dezember) in Form einer Böschungsmahd sowie Sohlkrautung (STN WBV 2019), dabei 

werden die formulierten Vorgaben bereits eingehalten. 

Die für den Schlammpeitzger formulierte Maßnahme „Grundräumung nur abschnittsweise“ im Bereich 

des Muhrgrabens kommt auch dem Biber zu Gute. Eine Beräumung sollte bedarfsgerecht, nach 

Möglichkeit nur in einem mehrjährigen Turnus erfolgen. 

Tab. 15: Erhaltungsmaßnahmen für die Habitate der Art „Biber (Castor fiber)“ im FFH-Gebiet „Muhrgraben 
mit Teufelsbruch“ 

Code Maßnahme ha Anzahl der 
Flächen 

W55 Böschungsmahd unter Berücksichtigung von 
Artenschutzaspekten (Habitatflächen) 

30,9 3 

W57 Grundräumung nur abschnittsweise 21,8 1 

Summe 30,9 3 

 

Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen für die Art Biber (Castor fiber) 

Einige Gräben, die vom Biber als Transitlebensraum genutzt werden, sind als Entwicklungsfläche erfasst, 

hierzu gehört u.a. auch der Schönwalder Graben. Als Entwicklungsmaßnahme wird wie bei den 

Habitatflächen eine Böschungsmahd unter Berücksichtigung von Artenschutzaspekten formuliert.  

Da die Habitate des Bibers sich im Vergleich zum Referenzzeitpunkt verbessert haben sind keine 

speziellen Erhaltungsmaßnahmen für den Erhalt und Entwicklung des Habitats erforderlich. Dennoch wird 

als strukturverbessernde Maßnahme (Entwicklungsmaßnahme) gewässerbegleitende Anpflanzungen mit 

Weichgehölzen (z.B. Silber- oder Korbweiden) als Nahrungsquelle vorgeschlagen. Diese Entwicklungs-

maßnahme ist in den Habitaten, südlicher Abschnitt des Muhrgrabens sowie Wansdorfer Graben 

(Rietzlaake), sinnvoll umzusetzen. Die Bepflanzung der Gewässerrandstreifen (d.h. außerhalb des 

Gewässerprofils) sollte, unter Berücksichtigung der Belange der Gewässerunterhaltung, nur 

eingeschränkt erfolgen, um eine zu starke Beschattung zu vermeiden. Eine starke Beschattung stört z.B. 

den Reproduktionserfolg bei den Amphibien, welche einen wichtigen Nahrungsbestandteil für den 

Fischotter bilden. 

Insbesondere ist hier der Schönwalder Graben mit der Querung der L 20 hervorzuheben. Hier nutzt der 

Biber das Gewässer bis direkt an die L 20. Schutzeinrichtungen oder ein geeignetes Querungsbauwerk 

sind hier nicht zu finden. 
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Von strukturverbessernden Maßnahmen für den Biber entlang des Schönwalder Grabens 

(Entwicklungsfläche) ist eher abzusehen, da dies zu einer Erhöhung der Gefahren an der L 20 führen 

würde, da dann davon auszugehen ist, dass der Biber den Graben vermehrt als Transitlebensraum 

nutzen würde. Um diese Gefahren zu minimieren müssten parallel dazu Querungshilfen an der L 20 

geschaffen werden. 

Tab. 16: Entwicklungsmaßnahmen für die Habitate der Art „Biber (Castor fiber)“ im FFH-Gebiet 
„Muhrgraben mit Teufelsbruch“ 

Code Maßnahme ha Anzahl der 
Flächen 

W55 Böschungsmahd unter Berücksichtigung von 
Artenschutzaspekten (Entwicklungsflächen) 

32,4 1 

W48 Gehölzpflanzung an Fließgewässern (an Habitatflächen) 24,6 2 

Summe 57,0 3 

3.2. Fischotter (Lutra lutra) 

Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für die Art Fischotter (Lutra lutra) 

Der Erhaltungsgrad des Fischotter-Habitats im FFH-Gebiet hat sich im Vergleich zum Referenzzeitpunkt 

verbessert. Daher sind auch für den Fischotter keine speziellen Erhaltungsmaßnahmen erforderlich. Der 

Fischotter nutzt die Gräben als Transitlebensraum. Ein angepasstes Pflegeregime bzw. eine angepasste 

Gewässerunterhaltung sind wie beim Biber zu beachten. Insbesondere hat die Böschungsmahd unter 

Berücksichtigung von Artenschutzaspekten (siehe Kap. 3.1) zu erfolgen. Die Gewässerrandstreifen sind 

zu erhalten. 

Eine Verschlechterung der Wasserqualität und damit verbunden Beeinträchtigungen der Fisch- und 

Amphibienfauna ist nicht zu erwarten, da die Wiesen und Weiden extensiv genutzt werden (siehe auch 

Maßnahmen LRT 6410 und LRT 6510).  

Tab. 17: Erhaltungsmaßnahmen für die Habitate der Art „Fischotter (Lutra lutra)“ im FFH-Gebiet 
„Muhrgraben mit Teufelsbruch“ 

Code Maßnahme ha Anzahl der 
Flächen 

W55 Böschungsmahd unter Berücksichtigung von 
Artenschutzaspekten (Habitatflächen) 

61,9 1 

Summe 61,9 1 

 

Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen für die Art Fischotter (Lutra lutra) 

Es sind keine Entwicklungsmaßnahmen für den Fischotter vorgesehen. 

3.3. Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 

Im Jahr 2017 konnte der Schlammpeitzger nicht nachgewiesen werden. Der Muhrgraben von der 

südlichen FFH-Gebietsgrenze bis hin zum Bötzower Weg ist aber aufgrund der beschriebenen 

Habitatbedingungen und der vorgefundenen Fischzönose ein geeigneter Lebensraum für den 

Schlammpeitzger und kann somit als Entwicklungshabitat ausgewiesen werden. 
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Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für die Art Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 

Für den Schlammpeitzger wurde der Muhrgraben lediglich als Entwicklungsfläche erfasst. Da der 

Schlammpeitzger für das FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ eine maßgebliche Art ist, sind 

Erhaltungsmaßnahmen erforderlich. 

Gewässerunterhaltungsmaßnahmen wie Krautungen und Sohlberäumungen stellen für den Schlamm-

peitzger erhebliche Eingriffe in die Wohn- und Aufwuchshabitate dar, da für die Art 

Makrophytenstrukturen und Schlammschichten sehr wichtig sind.  

Eine erforderliche maschinelle Entkrautung sollte möglichst nur halbseitig bzw. streckenabschnittsweise 

erfolgen, um Rückzugshabitate bestehen zu lassen. Sollten Sohlberäumungen notwendig werden, so 

sind diese möglichst kleinräumig bzw. abschnittsweise mit ausreichend zeitlichem Abstand zwischen den 

Teilmaßnahmen umzusetzen. Eine Beräumung sollte daher bedarfsgerecht, aber nach Möglichkeit nur in 

einem mehrjährigen Turnus erfolgen. 

Laut WBV (STN WBV 2019) folgen die nötigen Grundräumungsarbeiten im Muhrgraben bereits diesen 

Vorgaben. Die Arbeiten erfolgen nicht regelmäßig, sondern werden bei Bedarf durchgeführt. Dabei erfolgt 

die Grundräumung in der Regel abschnittsweise und nicht auf der gesamten Wasserstrecke.  

Tab. 18: Entwicklungsmaßnahmen für die Habitate der Art „Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)“ im  
FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ 

Code Maßnahme ha Anzahl der 
Flächen 

W56 Krautung unter Berücksichtigung von Artenschutz-
aspekten 

 1 

W57 Grundräumung nur abschnittsweise  1 

Summe   

 

Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen für die Art Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 

Es sind keine Entwicklungsmaßnahmen für den Schlammpeitzger vorgesehen. 

3.4. Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) 

Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für die Art Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) 

Erhaltungsmaßnahmen für den Großen Feuerfalter (Lycaena dispar) sollten einerseits auf die 

Entwicklung geeigneter Larvalhabitate zielen, darüber hinaus aber auch die Schaffung attraktiver 

Nektarquellen im räumlichen Kontext zu den Wirtspflanzenvorkommen verfolgen. Da sich die 

Präimaginalstadien des Großen Feuerfalters allesamt an den Wirtspflanzen (Rumex hydrolapathum, R. 

crispus, R. obtusifolius) befinden, führt die Mahd von Habitatflächen unweigerlich zu Individuenverlusten. 

Der bivoltine Entwicklungszyklus hat zur Folge, dass es im Jahresverlauf praktisch kein Zeitfenster gibt, 

in dem die Bewirtschaftung von Habitatflächen nicht mit negativen Folgen für den lokalen Bestand des 

Großen Feuerfalters einhergeht. Vor diesem Hintergrund besitzt die Schaffung von Habitatflächen mit 

Ampfer-Arten, insbesondere Fluss-Ampfer (Rumex hydrolapathum), welche einer sehr extensiven 

Bewirtschaftung unterliegen, große Bedeutung. Grundsätzlich sollten für die Habitatflächen zeitlich 

gestaffelte Mahdtermine (Mosaikmahd) vorgesehen und stets in hinreichendem Umfang Brachestadien 

belassen werden. Das betrifft auch Eingriffe in Fluss-Ampfer-Bestände im Zuge der 

Gewässerunterhaltung.  

Eine Beweidung der Flächen mit Schafen ist möglich und würde nicht zum Verlust der Wirtspflanzen 

(Larvalhabitate) führen. 
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Einige Habitatflächen liegen westlich des Muhrgrabens und sind stark verbracht und durch Landreitgras 

beeinträchtigt. Eine Beweidung durch Schafe ist unter diesen Bedingungen nicht erfolgreich, da Schafe 

altes Landreitgras meiden. Eine Möglichkeit wäre ein Abbrennen der Flächen, das junge nachwachsende 

Landreitgras könnte dann durch Beweidung zurückgedrängt werden. Gleichzeitig wird die Entwicklung zu 

artenreichen Beständen gefördert, somit auch das Vorkommen von Ampfer-Arten gesichert. Das 

Abbrennen wird für die Habitatfläche mit der ID Lycadisp413002 auf einer Teilfläche vom etwa 10 ha 

vorgeschlagen, dies entspricht der Biotopfläche Nr. 133. Die Maßnahme „Abbrennen“ fördert generell die 

Entwicklung zu einem artenreichen Standort, insbesondere kommt es dem Habitat des Sumpf-

Löwenzahns zu Gute. Die Umsetzung der Maßnahme muss sehr gut geplant werden, da viele Faktoren 

zu berücksichtigen sind, insbesondere die Witterungsverhältnisse. Günstig sind windstille Tage während 

eines kalten Winters. Aufgrund der ungünstigen Bedingungen für eine Abbrennen in den letzten Jahren – 

die Winter waren zu warm für eine Durchführung – ist alternativ auch eine Beweidung mit Pferden zu 

berücksichtigen. Im Gegensatz zu Schafen fressen Pferde auch altes Landreitgras. Vor der Beweidung 

ist eine frühe Pflegemahd empfehlenswert, eine Beweidung muss dann zeitnah erfolgen. 

Tab. 19: Erhaltungsmaßnahmen für die Habitate der Art „Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)“ im  
FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ 

Code Maßnahme ha Anzahl der 
Flächen 

W55 Böschungsmahd unter Berücksichtigung von 
Artenschutzaspekten (am Muhrgraben) 

84,6 3 

W56 Krautung unter Berücksichtigung von 
Artenschutzaspekten (am Muhrgraben) 

84,6 3 

M2 Kontrolliertes Abbrennen der Fläche  10,2 1 

O71 Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen 10,2 1 

O20 Mosaikmahd 84,6 3 

Summe 84,6 3 

 

Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen für die Art Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) 

Im FFH-Gebiet wurden sieben potenzielle Habitatflächen (ID Lycadisp413004 bis Lycadisp413010) 

abgegrenzt. Für die Entwicklung der Habitate sind die gleichen Maßnahmen erforderlich, wie für den 

Erhalt der Habitate. Bis auf die Entwicklungsfläche ID Lycadisp413008 liegen alle anderen Flächen an 

Gräben, daher hat auch hier an den Gräben die Unterhaltung und Pflege unter Berücksichtigung von 

Artenschutzaspekten zur erfolgen. 

Tab. 20: Entwicklungsmaßnahmen für die Habitate der Art „Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)“ im  
FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ 

Code Maßnahme ha Anzahl der 
Flächen 

W55 Böschungsmahd unter Berücksichtigung von 
Artenschutzaspekten 

188,6 6 

W56 Krautung unter Berücksichtigung von 
Artenschutzaspekten 

188,6 6 

O20 Mosaikmahd 225,6 7 

Summe 225,6 3 
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4. Ziele und Maßnahmen für besonders bedeutende Arten 

4.1. Sumpf-Löwenzahn (Taraxacum sect. Palustria) 

Erhaltungsziele und erforderliche Erhaltungsmaßnahmen für die Art Sumpf-Löwenzahn 

(Taraxacum sect. Palustria) 

Der Sumpf-Löwenzahn (Taraxacum sect. Palustria) ist als Art mit internationaler Verantwortung für 

Brandenburg eingestuft. 

Der Sumpf-Löwenzahn kommt im FFH-Gebiet „Muhrgraben mit Teufelsbruch“ auf sechs Flächen vor, von 

denen vier Flächen (Nr. 79, 136, 157 und 356) als LRT 6410 erfasst sind. Für diese Flächen werden als 

Erhaltungsmaßnahmen eine einschürige oder auch zweischürige Mahd mit Abtransport des Mähgutes 

sowie keine Düngung formuliert. Diese Maßnahmen sind zugleich auch Erhaltungsmaßnahmen für den 

Sumpf-Löwenzahn. 

Ein Vorkommen des Sumpf-Löwenzahns wurde auf einer mit Landreitgras verbrachten Fläche (Nr. 133) 

kartiert, die zugleich eine Habitatfläche des Großen Feuerfalters ist. Das Abbrennen der Fläche, das als 

Maßnahme für die Habitatfläche des Großen Feuerfalters vorgeschlagen wird, kann auch als 

Erhaltungsmaßnahme für den Sumpf-Löwenzahn gesehen werden. Wichtig ist, dass nach dem 

Abbrennen zeitnah eine Folgenutzung erfolgt, z.B. Beweidung mit Schafen, sodass das junge, 

aufkommende Landreitgras von den Schafen gefressen und zurückgedrängt wird.  

Für alle Flächen gilt, dass die erste Mahd erst nach der Fruchtreife des Sumpf-Löwenzahns zwischen 

Mitte Mai bis Mitte Juni erfolgen darf. Eine Schnitthöhe von mindestens 10 cm ist einzuhalten. Auf eine 

Düngung ist zu verzichten. Die Bestände des Sumpf-Löwenzahns sind regelmäßig zu überprüfen. 

Diese Maßnahmen sind auch für weitere bedeutsame Pflanzenarten der Feuchtbiotope von Bedeutung 

und sind für die Erhaltung und Entwicklung der artenreichen Wiesenbestände im FFH-Gebiet 

„Muhrgraben mit Teufelsbruch“ notwendig. 

Tab. 21: Erhaltungsmaßnahmen für die Habitate des Sumpf-Löwenzahns im FFH-Gebiet „Muhrgraben mit 
Teufelsbruch“ 

Code Maßnahme ha Anzahl der 
Flächen 

O114 Mahd (einschürig, nach Fruchtreife des Sumpf-
Löwenzahnes, Mitte Mai bis Mitte Juni) (= LRT 6410) 

12,7 4 

O114 Mahd (einschürig, nach Fruchtreife des Sumpf-
Löwenzahnes, Mitte Mai bis Mitte Juni)  
(= Entwicklungsfläche zum LRT 6410) 

1,5 1 

O114 Mahd (ein- bis zweischürig, erster Schnitt nach 
Fruchtreife des Sumpf-Löwenzahnes, Mitte Mai bis Mitte 
Juni) (= Habitatfläche des Großen Feuerfalters) 

10,2 1 

M2 Kontrolliertes Abbrennen 
(Zurückdrängen des Land-Reitgrases) 

10,2 1 

O71 Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen 11,7 2 

O118 Beräumung des Mähgutes 24,4 6 

O41 Keine Düngung 24,4 6 

Summe 13,8 6 
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5. Bedeutung der im Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen 

und Arten für das europäische Netz Natura 2000 

Die Einschätzung der Bedeutung der im Gebiet vorkommenden LRT und Arten für das europäische Netz 

Natura 2000 basiert auf dem Dritten nationalen Bericht gemäß Art. 17 FFH-RL (BFN 2013), die Daten 

wurden im Berichtszeitraum 2007 bis 2012 erhoben. Bericht und Daten für die Periode 2013 bis 2018 

liegen noch nicht vor. 

Für den LRT 6430 erfolgte keine Bewertung („unbekannt“) im aktuellen Bericht, jedoch wurde für das 

natürliche Verbreitungsgebiet sowie spezielle Strukturen und Funktionen (einschließlich typischer Arten) 

„günstig“ angegeben (BFN 2013). 

Lediglich für LRT 6120* erfolgt eine Bewertung des Erhaltungszustandes in der kontinentalen Region mit 

U1 (ungünstig-unzureichend), aber im Trend stabil. LRT 9160 wird zwar ebenfalls mit U1 bewertet, 

allerdings mit der Ergänzung, dass sich der Erhaltungszustand verschlechtert. Der Erhaltungszustand der  

 

Tab. 22: Bedeutung der im Gebiet vorkommenden LRT für das europäische Netz Natura 2000 

LRT/Art Priorität
1 

EHG
2 

Schwerpunktraum 

für Maßnahmen-

umsetzung
3 

Erhaltungszustand  

in der 

kontinentalen Region* 

6120 – Trockene, kalkreiche 

Sandrasen 
x C X U1 (stabil) 

6410 – Pfeifengraswiese auf 

kalkreichem Boden, torfigen 

und tonig-schluffigen Böden 

(Molinion caeruleae) 

 B  
U2  

(sich verschlechternd) 

6430 – Feuchte 

Hochstaudensäume der 

planaren bis alpinen 

Höhenstufe inklusive 

Waldsäume 

 B  
XX  

(unbekannt) 

6510 – Magere Flachland-

Mähwiesen (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

 B  
U2  

(sich verschlechternd) 

9160 – Subatlantischer oder 

mitteleuropäischer 

Stieleichenwald oder 

Hainbuchenwald (Carpinio 

betuli) [Stellario-Carpinetum] 

 C X 
U1  

(sich verschlechternd) 

9190 -- alte bodensaure 

Eichenwälder auf Sandebenen 

mit Quercus robur 

 C  
U2  

(sich verschlechternd) 

1
 https://www.bfn.de/themen/natura-2000/berichte-monitoring/nationaler-ffh-bericht/ergebnisuebersicht.html 

2
 gemäß Tab. 40 (Kap. 1.7 „Korrektur wissenschaftlicher Fehler der Meldung“ 

3
 LFU – Anwendung Naturschutzfachdaten - http://www.lfu.brandenburg.de/cms/detail.php/ bb1.c.320507.de - Schwerpunktraum 

Maßnahmenumsetzung 

* grün, gelb od. rot nach Ampelschema gemäß Bericht nach Art. 17 FFH-RL 
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LRT 6410, LRT 6510 und LRT 9190 wird mit U2 (ungünstig-schlecht) bewertet, wobei auch bei diesen 

LRT eine weitere Verschlechterung erwartet wird (BFN 2013). 

Die beiden LRT 6410 und 9160 liegen in einem Schwerpunktraum für Maßnahmenumsetzung (LFU 

o.A.c). LRT 6120* ist ein prioritärer LRT nach Art. 1 der FFH-RL. Der Erhaltungsgrad der LRT wird mit gut 

(B) (LRT 6410, LRT 6510; entspricht ungünstig-unzureichend auf der Bezugsebene der kontinentalen 

Region) und mit durchschnittlich/eingeschränkt (C) (LRT 6120*, LRT 6430, LRT 9160, LRT 9190; 

entspricht ungünstig-schlecht) bewertet (Tab. 42). Damit besitzen alle LRT eine sehr hohe Bedeutung für 

das europäische Netz Natura 2000. Da zudem der Erhaltungszustand aller im Gebiet vorkommenden 

LRT europaweit mit „ungünstig“ bewertet wird (BFN 2013), ergibt sich für alle LRT maßgeblicher 

Handlungsbedarf für Planung und Umsetzung erforderlicher Maßnahmen (LFU 2016a). 

Der Erhaltungszustand in der kontinentalen Region der im Gebiet vorkommenden Arten Biber (Castor 

fiber) und Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) wird im Dritten Nationalen Bericht (BFN 2013) mit 

„günstig“ (FV) und dem Zusatz „sich verbessernd“ angegeben. Für den Fischotter (Lutra lutra) wird der 

Erhaltungszustand mit U1 (ungünstig-unzureichend) bewertet, ebenfalls mit dem Zusatz „sich 

verbessernd“. Der Erhaltungszustand des Schlammpeitzgers (Misgurnus fossilis) wird auch mit U1 

(ungünstig-unzureichend), aber dem Zusatz „stabil“ angegeben. 

Keine der Arten ist eine prioritäre Art nach Art. 1 der FFH-RL. Das Untersuchungsgebiet ist für keine der 

Arten ein Schwerpunktraum für Maßnahmenumsetzung. Für Biber und Fischotter wurde der 

Erhaltungsgrad mit „gut“ bewertet, für den Großen Feuerfalter ebenfalls mit „gut“ (Tab. 43). Der 

Erhaltungsgrad für den Schlammpeitzger ist „durchschnittlich o. eingeschränkt“. Die Art konnte während 

der Untersuchungen 2017 nicht nachgewiesen werden, potentiell sind die Bedingungen für die Art im 

Untersuchungsgebiet aber gut. 

Aufgrund des guten Erhaltungszustandes sowie des überwiegend guten Erhaltungsgrades auf 

Gebietsebene wird die Bedeutung der Arten Biber und Großer Feuerfalter für das europäische Netz 

Natura 2000 als mittel eingestuft. Da der Erhaltungszustand für Fischotter und Schlammpeitzger als 

„ungünstig“ bewertet wird, ergibt sich hier eine hohe Bedeutung mit Handlungsbedarf für Planung und 

Umsetzung erforderlicher Maßnahmen (LFU 2016a). Für beide Arten werden keine Maßnahmen 

formuliert, beide profitieren aber von der Umsetzung der Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung. 

 

Tab. 23: Bedeutung der im Gebiet vorkommenden Arten für das europäische Netz Natura 2000 

LRT/Art Priorität
1
 EHG

2
 

Schwerpunktraum für 

Maßnahmenumsetzung
3 

Erhaltungszustand  

in der 

kontinentalen Region* 

Biber  

(Castor fiber) 
 B  

FV  

(sich verbessernd) 

Fischotter  

(Lutra lutra) 
 B  

U1  

(sich verbessernd) 

Schlammpeitzger 

(Misgurnus fossilis) 
 C  

U1  

(stabil) 

Großer Feuerfalter 

(Lycaena dispar) 
 B  

FV  

(sich verbessernd) 

1
 https://www.bfn.de/themen/natura-2000/berichte-monitoring/nationaler-ffh-bericht/ergebnisuebersicht.html 

2
 gemäß Tab. 40 (Kap. 1.7 „Korrektur wissenschaftlicher Fehler der Meldung“ 

3
 LFU – Anwendung Naturschutzfachdaten - http://www.lfu.brandenburg.de/cms/detail.php/ bb1.c.320507.de - Schwerpunktraum 

Maßnahmenumsetzung 

* grün, gelb od. rot nach Ampelschema gemäß Bericht nach Art. 17 FFH-RL) 
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